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Nr. 3 – Verbandsversammlung des Schulverbandes im Amt Kisdorf vom 17.12.2018

Beginn: 18.00 Uhr, Ende: 18.25 Uhr, Kattendorf, Amtsverwaltung

Anzahl der Mitglieder: 15

Anwesend stimmberechtigt:
Bürgermeister Timmermann, Frank
Bürgermeister Barth, Thorsten
Bürgermeister Stolze, Wolfgang
Bürgermeister Weber, Stefan
Bürgermeister Thies, Jan
VV Rueck, Marlies
VV Ahrens-Busack, Silke
VV Hroch, Nicole
VV Vogel, Gretel
VV Anja Sielck
VV Holger Dreyer
VV Pfennig, Andrea
VV Lepek-Saß, Ivonne

Nicht stimmberechtigt:
Herr Wittkowski, Amt Kisdorf – zugleich Protokollführer
Frau von Husen, Schulleiterin Schule Kisdorf
Frau Müller, Schulleiterin Grundschule am Wald
Herr von Hülse, Amt Kisdorf

Nicht anwesend:
Bürgermeisterin Jürgens, Britta
Bürgermeister Ahrens, Rainer
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Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Schulverbandes im Amt Kisdorf wurden durch schriftliche
Einladung vom 06.12.2018 auf Montag, den 17.12.2018, unter Zustellung der Tagesordnung eingeladen.

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden bekannt gemacht.

Tagesordnung:

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

02. Ausfertigung der Niederschrift Nr. 2 vom 25.10.2018

03. Mitteilungen
3.1 der Schulleiterinnen und Vorsitzende Schulelternbeiräte
3.2 des Verbandsvorstehers
3.3 der Verwaltung

04. Fragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

05. Haushalt 2019

06. Einwohnerfragestunde

Sitzungsniederschrift

TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Verbandsvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
Im Anschluss wird dem Verstorbenen, Herrn Niels Offen, gedacht.

TOP 2: Ausfertigung der Niederschrift Nr. 2 vom 25.10.2018

Nach Zustellung der Niederschrift Nr. 2 vom 25.10.2018 wurden Einwendungen nicht erhoben. Die
Niederschrift gilt somit als gebilligt. Sie wird nach § 5 Abs. 6 GkZ i. v. m. § 41 Abs. 1 GO ausgefertigt.

TOP 3: Mitteilungen

3.1 der Schulleiterinnen und Vorsitzende Schulelternbeiräte
Frau Müller berichtet über folgende Punkte:

Frau von Husen berichtet zu folgenden Punkten:

 49 Anmeldungen für alle 3 Schulstandorte.
 Heizung funktioniert wieder, in der Schule ist es überall warm.
 Alte Turnhalle kaum noch heizbar, insofern kleines Problem für die Weihnachtsfeier.
 Die mobile Bühne ist geliefert und aufgebaut.
 3 weitere Bühnenelemente sollten noch beschafft werden, damit wirklich alle Schüler Platz haben.
 Schulsozialarbeit in der derzeitigen Form kaum noch ausreichend; zusammen mit der Schulsozial-

arbeiterin wird seitens der Schulleitung ein Konzept erstellt, um auf dieser Grundlage im Schulverband
einen Antrag auf Erhöhung der Stundenzahl einzureichen.

 Weihnachtsfeier am 18.12.2018, Fahrt der Schule zum Weihnachtsmärchen am letzten Schultag vor
Weihnachten.

 Neue Schulrätin im Schulamt des Kreises Segeberg.

 Keine Veränderung der Schülerzahlen gegenüber der letzten Verbandsversammlung.
 Schule Kisdorf verfügt noch immer über keinen Glasfaseranschluss, es besteht hoher Bedarf.
 Es besteht die Bereitschaft für die Mitarbeit bei der Medienentwicklungsplanung.
 Personaldecke wird dünner, eine Kollegin ist im Mutterschutz, eine zweite Kollegin wird gegen Ende

des 2. Halbjahres in Mutterschutz gehen. Insgesamt besteht Lehrermangel, so dass es schwierig ist,
die Stellen zu besetzen.

 Schulweihnachtsfeier am 19.12.2018.
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3.2 des Verbandsvorstehers
Keine Mitteilungen.

3.3 der Verwaltung
 Persönliche Vorstellung Herr von Hülse (Amt Kisdorf).
 Digitalpaket Schule im Bundestag noch nicht beschlossen (keine Zustimmung Bundesrat).
 Vertrag Pro Cate, Anpassung zur Personalkostenerstattung aufgrund Erhöhung des Mindestlohnes

SH ab 01.09.2019 (im Haushalt so noch nicht berücksichtigt, ggf. reicht der gebildete Ansatz für 2019
jetzt nicht aus).

 Nutzung „Halle für Alle“ jetzt steuerpflichtig, die Steueraufwendungen (Produkt 1.2.2.10) sind im
Haushalt so noch nicht berücksichtigt, aber unerhebliche Auswirkung auf den Gesamthaushalt.

 Laufende Kosten der Schulen 2018: Überall im Rahmen.
 Rohrbruch Schule Sievershütten, Ursache gefunden, Schaden behoben, insbesondere Heizung und

Wasser laufen wieder normal; Kosten rund 22.500,00 €, Erstattung Versicherung: 2.500,00 €,
Mehrausgaben sind aber durch Minderausgaben in anderen Bereichen gedeckt, laufende Unter-
haltungskosten der Schulen 2018: insgesamt im Rahmen.

 Vollsperrung Gemeindestraße „Etzberg“ zwischen „Grootredder und Schmiedeberg“ vom 14.01.2019
bis 31.05.2019 kann Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben. Ausweichparkplätze für Lehrkräfte
stellt die Gemeinde Kisdorf auf dem Behelfsparkplatz für Margarethenhoff („Achter de Höf“) zur
Verfügung.

TOP 4: Fragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

Keine Fragen.

TOP 5: Haushalt 2019

Den Mitgliedern der Verbandsversammlung liegen hierzu die Haushaltssatzung des Schulverbandes, der
Vorbericht sowie der doppische Produktplan für das Jahr 2019 vor.

Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen können dem Vorbericht entnommen werden und wurden
überwiegend in der 2. Verbandsversammlung am 25.10.2018 vorgestellt und erläutert. In der Sitzung der
Verbandsversammlung können weitere Erläuterungen zu den Einzelpositionen erfolgen. Eine
Berechnung der Schulverbandsumlage mit den Veränderungen zum Vorjahr ist beigefügt.

0,00 €.
(13:0:0)

TOP 6: Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

Protokollführer Verbandsvorsteher

1. Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2019. Es werden festgesetzt:
2. Im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.486.300,00 €,

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.486.300,00 €
und der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 0,00 €.

3. Im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
1.397.400,00 €

und der Auszahlungen auf 1.285.100,00 €.
4. Im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und

Finanzierungstätigkeit auf 21.000,00 €
und der Auszahlungen auf 445.000,00 €.

5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf


